
212 d &amp; ê'

von denen dermahligen Compagnie-Chefs, die Helfte auf ihr Guthaben gegen Quittung zu em
pfangen; im Ausbleibungsfall aber, sie sich selbst zuzuschreiben haben, wann sie auf öbgedach-
ten Tag gehörigen Orts nicht erscheinen, daß sie mit ihrer Forderung zur weitern Gedult wer
den verwiesen werden. Staabs-Quartier, Cassel, den 2zten Marz 177,2.

Hochfurftl. Hcßisches Rcgts-Derichl des Hochlöbl. Regiment Gensd'armes.
wackenitz. Hildewig.

General-Major und Chef ohigcn Regts. Rgmstr. und Auditeur.

2) Nachdem Wilhelm Geifer aus hiesiger Stadt gebürtig, bereits in'Anno 1740. sich von hier weg
und in Holländische Kriegs-Dienste begeben, und seithero 1754. nichts von demselben zu verneh
men gewesen, dessen verstorbenen Bruder Conrad Geisers Kinder aber, um Verabfolgung des
abwesenden Geisers Vermögen Jnstantz gethan haben; diesem Suchen auch beschaffenen Um
standen nach statt gethan worden; Als wird ersagter Wilhelm Geiser oder dessen etwaige Erben
hiermit edictaliter citiret, à dato binnen 3 Monathen sich bey hiesigem Stadt-Gerichte zu mel
den und die Elterliche Erbschaft in Empfang zu nehmen, in dessen Entstehung aber sie gewärtigen
sollen, daß solche denen nächsten Erben gegen Caution verabfolget werden solle. Felsberg den
itcn April 1772. Bürgermeister und Rath daselbst.

3) Wir Bürgermeister und Rath zu Castell thun hiermit ad requisitionem der Cantzley der Eybt-
qenoffischen Stadt Zürich in der Schweitz kund und zu wissen was Massen ohnlängst zu Zürich
der dasige Bürger Hans Jacob Schneider ohne Leibes-Erben verstorben, auch weder Eltern noch
Groß-Eltern hinterlassen, sich jedoch bereits daselbst Anverwandten in entfernterem Grade, als
rechtmäßige Erben desselben angegeben, weilen man aber a»»s dem Stammbaum des defuncti
Hans Jacob Schneiders Geschlechts ersehen, daß zu Anfang dieses Jabr-Hunderts eine Barba
 ra Schneider, die leibliche Schwester von des mehr besagten Erblassers Groß-Vatter sich mit
einem Knauer Rothgerbcrgesellen aus den cm hiesigen Hcsscn-Cassellschen Landen verheyrathet,
und diesem ihrem Ehemann auch anher» nachgefolget: Als wird Nahmens judicii requirenti? ge
dachte Barbara Schneider oder ihre etwaige Leibes-Erben ediötaliter citiret, unter Rechtsför-
miger Beweisung ihrer Herkunft und Abstammung von oberwehMen Erblassers Blutfrcundsthaft
sich durch einen genugsam bevollmächtigten Auwald binnen 3 Monath Zeit von dem 26tenFebr.
s. c. anfangend zu diese Erbschaft bey der Cantzl. der Eydtgenoßischcn Stadt Zürich zu legitimi,
 reu, oder wiedrigenfals zu gewärtigen, daß solche denen daselbst sich bereits gemeldeten Erben
ohne weitern Anstand zuerkaut und verabfolgt werde. Sign. Castell den 8ten April 1772.

Bürgermeister und Rath daselbst.

Verpacht - Sachen.

1) Es soll das Herrschaftliche Vorwerk Petersberg, wobey recht gute uud viele Viesen im Amt !
Petersberg ohnweit Hersfeld gelegen, samt der alleinigen Brauerey im Gericht Petersberg und
der Schäferey auf 6Jahr lang von Petri-Tag 1773'. bis dabin 1779. an den Meistbietenden
verpachtet werden, und stehet dazu Terminus Licitationis tuis £&gt;»cf)ûustl. Kriegs- und Domais
rien-Eammer Dienstag den i3ten Octobr. a. c. vorläufiger Cicitations-Termin aber wird hier vo» '

Amt anberahmet auf Mitwoch den 24ten Jun. a. c. und können in diesem Termin alle und jede,

so zu pachten willens, sich des Vormittags alhier melden, die in dem gedruckten Ausschreiben de
dato Castell den igten h. m. von oberwehnter Hochfürstl. Kriegs- und Domainen erforderte

Obrigkeitliche Attestata produciren, und nach Vernehmung der Pachr-Conditionen ihre Gebot»
nach Gefallen auf Geld oder Fruchte thun. Hersfeld den goten Martii 1772.

I« 8. Harten. Er. Amtmann.

2) Zu anderweiter Verpachtung der hiernach fpecifiarten herrschaftlichen Vorwerke, Eüther, Müh
len und. Wirthschaft, sind die dabey stehende Ci citations-Termine in jetzlaufendem Jahre bey
Fürstlicher Kriegs- und vowàetEiMmer anberahmet worden, als; r) Wegen des auf Att-


